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	Vertrags-Nr.:
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SAP-Nr.:

	

Aufgabenbeschreibung Sicherheitspersonal

	I. Aufgaben

	1.
	Das Sicherheitspersonal vermittelt den Beschäftigten und Besuchern den ersten Eindruck über folgendes

	
	
	Diszipliniertes, sauberes und korrektes Auftreten.

	Er/Sie ist daher Repräsentant/Repräsentantin

	der Angehörigen der Bajuwarenkaserne.

	
Der/Die hier eingesetzte Mitarbeiter/Mitarbeiterin muss über einen guten mündlichen Ausdruck verfügen und bereit sein, sich in ein komplexes Organisationsgefüge einzuarbeiten und dieses verzugslos umsetzen zu können.

	2.
	Das Sicherheitspersonal achtet auf Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit im Zufahrtsbereich der Bajuwarenkaserne.

	3.
	Er/Sie hat dafür zu sorgen, dass Besucher und Stammpersonal beim Betreten des Geländes die Vorschriften
(Rauchverbot etc.) und die Hausordnung beachten.

	4.
	Das Sicherheitspersonal meldet Verstöße gegen:

	
	4.1
	die Hausordnung

	
	4.2
	die Zutritts- und Zufahrtsregelung

	
	4.3
	sonstige auftretende Schwierigkeiten und Notfälle unverzüglich dem Kasernen-Feldwebel, nach Dienst dem Lehrgangsteilnehmer vom Dienst (LvD) der ZAW Betreuungsstelle Regensburg.

	5.
	Er/Sie ist für die Einweisung und Kontrolle des Fahrzeugführers von Firmen- und Lieferfahrzeugen in die Liegenschaft zuständig.

	6.
	Das Sicherheitspersonal überwacht die Monitore 

	
	 
	der Bedienanlage der Zutrittskontrolle der Tor- und Schrankenanlage.

	7.
	Er/Sie übergibt im Brandfall der Feuerwehr die vom Kasernenkommandanten vorbereiteten und zur Verfügung gestellten Unterlagen.

	8.
	Von den vorhandenen Anweisungen, Vorschriften und Befehle muss das Sicherheitspersonal Kenntnis haben. Er/Sie muss mit dem Inhalt der Brandschutzordnung vertraut sein.

	9.
	Das Sicherheitspersonal muss die Bedienung der Bedienanlage des Tor- und Schrankensystems beherrschen. Er/Sie muss in der Lage sein, die erforderlichen Handlungen gemäß Bedienungsanleitung durchzuführen.

	      10.  Zu seinen/ihren Aufgaben gehören die Entgegennahme von eingehenden Telefonaten und deren Vermittlung in
             die in der Liegenschaft ansässigen Dienststellen.

	11.
	Er/Sie erteilt Auskünfte an Besucher über den Standort der zu besuchenden Dienststellen, stellt telefonisch Kontakt her und veranlasst das Abholen der Besucher.

	12.
	Den Empfang der Zeitungen bei der täglichen Anlieferung in den frühen Morgenstunden hat das Sicherheits- personal persönlich vorzunehmen. Er/Sie verteilt dann die Zeitungen in die jeweiligen vor Ort befindlichen Postkästen. Eine Ausgabe an Dritte, außer an die vom Kasernenkommandanten benannten Dienststellenvertreter ist verboten.

	13.
	Er/Sie ist auf Weisung des Kasernenkommandanten/ des Kasernenfeldwebels für die Ausgabe und den Empfang von Gebrauchsschlüsseln an berechtigte Personen zuständig.

	14.
	Außerdem ist er/sie für das Führen eines Dienstbuches verantwortlich.

	15.
	Er/Sie hisst täglich um 6 Uhr die Bundesdienstflagge und holt diese täglich um 18 Uhr nieder. Dabei ist die Zufahrt mit Pylonen zu sperren.
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	II. Notfälle

	1.
	Bei Gefahr im Verzug sind die Erstmaßnahmen gemäß Alarm- und Gefahrenabwehrhandbuch durchzuführen. Folgende Personen sind in unten aufgeführter Reihenfolge zu verständigen:

Während der Dienstzeit: 
Kasernenkommandant, Kasernenfeldwebel, KpFw der ZAW Betreuungsstelle Regensburg.

Außerhalb der Dienstzeit: 
Kasernenkommandant, Kasernenfeldwebel, LvD der ZAW Betreuungsstelle Regensburg.
 

	2.
	Sollte sich ein Brand bestätigen (kein Fehlalarm), ist unverzüglich der Kasernenkommandant/die Kasernen- kommandantin und der Kasernenoffizier/die Kasernenoffizierin zu informieren. Außerhalb der Dienstzeit sind die privaten Telefonnummern aus dem versiegelten Umschlag „Telefonische Erreichbarkeit“ zu entnehmen.

	3.
	Im Katastrophen- oder Notfall bzw. bei Hilferufen aus der Fernmeldeanlage ist der LvD zu verständigen.

	
III. Öffnungs- und Schließzeiten

	1.
	In seinem/ihrem Aufgabenbereich liegen das Öffnen und Schließen der Tore und Schranken für Personal, Baufahrzeuge, Lieferantenfahrzeuge sowie Dienst- und Einsatzfahrzeuge.

	Das Sicherheitspersonal stellt sicher, dass an Werktagen die Toranlage (Mo-Do von 18:00 Uhr, freitags von 13:00 Uhr bis 05:45 Uhr zum folgenden Werktag) geschlossen gehalten wird.

Bei Störungen der Tor- und Schrankenanlage, informiert Er/Sie das BwDLZ Bogen über die zur Verfügung gestellte Notfallnummer.

Er/Sie kontrolliert die einfahrenden Kraftfahrzeuge durch Schrankenbetätigung der Hauptschranke am Kaserneneingang. 

		


IV. Verbote

	1.
	Das Dienstzimmer des Sicherheitspersonals darf nur von folgenden Personen betreten werden:
Kasernenkommandant, Kasernenfeldwebel, KpFw ZAW Betreuungsstelle Regensburg, sowie die vom Kasernenkommandanten benannten Reinigungskräfte und das ebenfalls benannte Personal des Organisationsbüros der ZAW Betreuungsstelle Regensburg.

	
	Die Tür ist unter Verschluss zu halten.
	

	2.
	Das Sicherheitspersonal darf den ihm/ihr zugewiesenen Arbeitsplatz nur verlassen

	
	· zu dienstlichen Zwecken und
	

	· nur, wenn eine Vertretung durch die beauftragte zivile Sicherheitsfirma sichergestellt ist.

	3.
	Die Annahme von Paketen ist durch das Sicherheitspersonal mit Unterschrift zu tätigen, das Paket/die Pakete sind in den dafür vorgesehenen Stauraum zu verschließen und gegen Unterschrift an die vom Kasernenkommandanten bestimmten Dienststellenvertreter zu übergeben.  
Die Post und gelieferte Zeitungen/Zeitschriften sind vom Überbringer selbstständig in die dafür vorgesehenen Postkästen außerhalb des Wachraumes einzuwerfen. Die Dienststellen holen diese dann selbstständig ab.
Bei Einschreiben informiert das Sicherheitspersonal die jeweilige Dienststelle und lässt einen Empfänger zum Wachgebäude kommen.

	4.
	Dem Sicherheitspersonal ist es verboten, Geschenke anzunehmen.



